
 

 

Verordnung der Landesregierung  

über die technischen und organisatorischen Rahmenbedingungen für die elekt-

ronische Aktenführung im Bußgeldverfahren sowie  

die Einführung der elektronischen Aktenführung im Bußgeldverfahren  

bei den Bußgeldbehörden im Land Baden-Württemberg   

(E-Akten-Bußgeldbehörden-Verordnung – E-Akten-BußgeldVO) 

 

Vom 

 

Auf Grund von § 110a Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes über Ord-

nungswidrigkeiten (OWiG) in der Fassung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 603), 

das zuletzt durch Artikel 31 des Gesetzes vom 5. Oktober 2021 (BGBl. I S. 4607, 

4617) geändert worden ist, wird verordnet: 

 

Abschnitt 1 

Technische und organisatorische Rahmenbedingungen für die elektronische Akten-

führung 

 

§ 1 

Anwendungsbereich 

 

Diese Verordnung ist anzuwenden auf elektronisch geführte Bußgeldakten der Ver-

waltungsbehörden, die als Bußgeldbehörden tätig sind. Bußgeldbehörde ist die für 

die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten zuständige Verwaltungsbe-

hörde. 

 

§ 2  

Struktur und Format elektronischer Akten; Repräsentat 

 

(1) In der elektronischen Akte werden zur Akte gebrachte elektronische Dokumente 

einschließlich zugehöriger Signaturdateien sowie sonstige zur Akte gebrachte Da-

teien und Informationen gespeichert. Elektronische Empfangsbekenntnisse sowie 

elektronische Formulare, die als strukturierte maschinenlesbare Datensätze nach § 

110b OWiG übermittelt worden sind, werden als Datensätze in der elektronischen 

Akte gespeichert. Die Regelungen zur Aktenführung und Aktenordnung bleiben im 

Übrigen unberührt. 

 

(2) Die nach Absatz 1 in der elektronischen Akte gespeicherten Inhalte sollen jeder-



 

 

zeit zusätzlich als elektronische Dokumente im Format PDF/A wiedergegeben wer-

den können; diese Dokumente bilden das Repräsentat. Das Repräsentat soll den ge-

samten zur Akte gebrachten Inhalt mit Ausnahme der nur für die Datenverarbeitung 

notwendigen Struktur-, Definitions- und Schemadateien wiedergeben. Soweit die 

Wiedergabe eines Inhalts technisch nicht möglich ist oder unverhältnismäßigen Auf-

wand erfordert, soll ein entsprechender Hinweis in das Repräsentat aufgenommen 

werden. An die Stelle von Signaturdateien sollen im Repräsentat Vermerke über das 

Ergebnis der Signaturprüfung treten. Das Repräsentat soll druckbar, kopierbar und, 

soweit technisch möglich, durchsuchbar sein. Die Seiten des Repräsentats sollen so 

nummeriert werden, dass sie eindeutig zitiert werden können. 

 

(3) Bei der elektronischen Aktenführung sollen alle Daten vorgehalten werden, die er-

forderlich sind, um den für die Übermittlung von elektronischen Akten vorgesehenen 

strukturierten maschinenlesbaren Datensatz im Dateiformat XML gemäß der Be-

kanntmachung nach § 6 der Bußgeldaktenübermittlungsverordnung vom 6. April 

2020 (BGBl. I S. 765) zu erzeugen und die Bearbeitung zu unterstützen. 

 

§ 3  

Bearbeitung der elektronischen Akte 

 

(1) Elektronische Dokumente sowie sonstige Dateien und Informationen gelten als 

zur Akte genommen, wenn sie bewusst und dauerhaft in der elektronischen Akte ge-

speichert worden sind. 

 

(2) In der elektronischen Akte müssen alle Bearbeitungsvorgänge nachvollzogen 

werden können. Insbesondere muss nachvollzogen werden können, welche Stelle 

die Akte zu welchem Zeitpunkt bearbeitet hat. 

 

(3) Die elektronische Akte darf nur von der jeweils lese- und schreibberechtigten 

Stelle eingesehen und bearbeitet werden können. Dies gilt auch, falls Lese- und 

Schreibrechte an der elektronischen Akte nur teilweise auf eine andere Stelle über-

gehen. 

 

§ 4  

Barrierefreiheit 

 

Für elektronische Akten und Verfahren zur elektronischen Aktenführung und -bear-

beitung gelten § 10 Absatz 1 und 2 des Landes-Behindertengleichstellungsgesetzes 

in der jeweils geltenden Fassung entsprechend. Diese sollen bereits bei Planung, 



 

 

Entwicklung, Ausschreibung und Beschaffung beachtet werden. 

 

 

§ 5  

Ersatzmaßnahmen 

 

Im Fall technischer Störungen der elektronischen Aktenführung kann durch die Buß-

geldbehörde angeordnet werden, dass eine Ersatzakte in Papierform geführt wird. 

Diese ist in die elektronische Form zu übertragen, sobald die Störung behoben ist. 

Art und Dauer der Störung sind zu dokumentieren. Bei anhaltenden technischen Stö-

rungen ist die jeweils zuständige Fachaufsichtsbehörde zu unterrichten. 

 

 

Abschnitt 2 

Einführung der elektronischen Aktenführung  

bei den Bußgeldbehörden  

 

§ 6 

Anordnung der elektronischen Aktenführung 

 

Bei den in der Anlage bezeichneten Verwaltungsbehörden werden die Akten in den 

genannten Bußgeldverfahren ab dem angegebenen Zeitpunkt elektronisch geführt. 

Akten, die ab dem angegebenen Zeitpunkt neu angelegt werden, werden im Ganzen 

elektronisch geführt. Akten, die zum angegebenen Zeitpunkt bei der Bußgeldbehörde 

in den genannten Verfahren bereits in Papierform angelegt sind, können nach Ein-

führung der elektronischen Aktenführung im Ganzen in Papierform weitergeführt wer-

den oder können unter Berücksichtigung der für die Übertragung in die elektronische 

Form jeweils gültigen Vorschriften in die elektronische Form übertragen und danach 

im Ganzen als elektronische Akten geführt werden. Die jeweils zuständige Bußgeld-

behörde entscheidet über das Vorgehen nach Satz 3. 

 

§ 7 

Inkrafttreten  

 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft 

 

Stuttgart, den 

 

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg: 



 

 

Kretschmann  

Strobl  

Dr. Bayaz  

Schopper  

Bauer  

Walker  

Dr. Hoffmeister-Kraut  

Lucha  

Gentges  

Hermann  

Hauk  

Razavi  

Hoogvliet 

  



 

 

Anlage 

(zu § 6) 

 

Verwaltungsbehörden mit elektronischer Aktenführung im Bußgeldverfahren  

 

Verwaltungsbehörde Bußgeldverfahren  Datum  

 

 

  



 

 

Begründung 

 

A. Allgemeiner Teil 

 

1. Zielsetzung 

 

Nach § 110a Absatz 1 Satz 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) in 

der seit dem 1. Januar 2018 geltenden Fassung können die Akten elektronisch ge-

führt werden. Ab dem 1. Januar 2026 wird § 110a Absatz 1 Satz 1 OWiG die elektro-

nische Aktenführung verbindlich vorschreiben. § 110a Absatz 2 Satz 1 OWiG er-

mächtigt Bundes- und Landesregierungen, für ihren Bereich durch Rechtsverordnung 

die für die elektronische Aktenführung in Bußgeldverfahren geltenden organisatori-

schen und dem Stand der Technik entsprechenden technischen Rahmenbedingun-

gen einschließlich der einzuhaltenden Anforderungen des Datenschutzes, der Daten-

sicherheit und der Barrierefreiheit zu bestimmen.  

 

Anders als im Falle der Papierakte erfordert das Lesen einer elektronischen Akte und 

das Arbeiten mit einer solchen geeignete Soft- und Hardware, deren Erstellung, Be-

schaffung und Aktualisierung die Festlegung entsprechender Parameter der elektro-

nischen Aktenführung erforderlich macht. Ferner ist festzulegen, wie bei der digitali-

sierten Akte den Anforderungen an die Barrierefreiheit Rechnung zu tragen ist. Die 

Verordnung soll dabei nicht geltende Aktenordnungen ersetzen, sondern die Beson-

derheiten der elektronischen Aktenführung zum Gegenstand haben. 

 

2. Inhalt  

 

Die Verordnung regelt zum einen die Struktur und das Format elektronischer Buß-

geldakten. Sie enthält ferner Regelungen, die die Einheitlichkeit des Inhalts der elekt-

ronischen Akte gewährleisten sollen, wenn ihr Inhalt von unterschiedlichen Stellen 

genutzt wird. Ferner enthält sie nähere Bestimmungen zur Barrierefreiheit sowie zu 

Ersatzmaßnahmen im Falle technischer Störungen beim Betrieb der elektronischen 

Akte. In der Anlage zur Verordnung wird bestimmt, welche Verfahren bestimmter 

Verwaltungsbehörden bereits vor dem allgemeinen Eintritt der Pflicht zur elektroni-

schen Aktenführung im Bußgeldverfahren am 1. Januar 2026 ab welchem Zeitpunkt 

elektronisch geführt werden. Bisher hat keine Bußgeldbehörde eine entsprechende 

Absicht gegenüber der Landesregierung geäußert; die Anlage zur Verordnung ent-

hält daher keine Angaben. 

 



 

 

Bestehende Vorgaben zur Datensicherheit und zur Informationssicherheit sowie zum 

Datenschutz bleiben unberührt. 

 

3. Alternativen  

 

Keine. Ein Verzicht auf diese Verordnung ist nicht möglich, da damit für die ab dem 

1. Januar 2026 bestehende Pflicht zur elektronischen Aktenführung im Bußgeldver-

fahren wesentliche Fragen nicht verbindlich und einheitlich geklärt wären. Ein Auf-

schieben des Erlasses der Verordnung bis zu diesem Zeitpunkt kommt ebenso nicht 

in Betracht, da damit Behörden, die schon vor diesem Zeitpunkt die elektronische Ak-

tenführung im Bußfeldverfahren einführen wollen, keine Rechtssicherheit und Plan-

barkeit zu den Anforderungen an die entsprechenden Softwarelösungen hätten. Glei-

ches gilt auch für die Hersteller von entsprechenden Softwarelösungen. 

 

4. Wesentliche Ergebnisse des Nachhaltigkeitschecks  

 

Auswirkungen der Verordnung sind im Zielbereich „Verschuldung, leistungsfähige 

Verwaltung und Justiz“ zu erwarten. 

 

Durch einheitliche Rahmenbedingungen für die Führung von elektronischen Buß-

geldakten wird die gegenseitige Versendung von Akten erleichtert und beschleunigt. 

Zudem kommen durch eine frühzeitige Anordnung der elektronischen Aktenführung 

perspektivisch finanzielle Entlastungen durch die Vermeidung des Ausdrucks, der 

Veraktung oder gegebenenfalls des Versands papierbasierter Bußgeldakten dazu. 

Auch der Ressourcenverbrauch im Bereich Papier wird zurückgehen. Dem stehen 

grundsätzlich Investitionen und dauerhafte Pflegeaufwände für die Programme der 

elektronischen Aktenführung gegenüber, die jedoch spätestens ab dem Jahr 2026 

aufgrund der bundesgesetzlichen Verpflichtung zur elektronischen Aktenführung bei 

den Bußgeldbehörden ohnehin entstanden wären. Allerdings bearbeiten viele Buß-

geldbehörden bereits jetzt ihre Verfahren mit entsprechender Software, so dass nur 

geringe Umstellungsaufwände entstehen dürften. 

 

5. Finanzielle Auswirkungen 

 

Keine. 

 

6. Erfüllungsaufwand 

 

Die Pflicht zur Berechnung der Folgekosten neuer Landesregelungen wurde durch  



 

 

 

Beschluss des Amtschefausschusses am 28. März 2022 bis zum Ende des Jahres 

2022 ausgesetzt.  

 

  



 

 

B. Einzelbegründung 

 

Zu § 1  

 

Die Verordnung findet Anwendung auf elektronisch geführte Bußgeldakten der Ver-

waltungsbehörden, wenn diese als Bußgeldbehörden tätig sind. Der Begriff „Buß-

geldakte“ ist dabei weit zu verstehen und umfasst den gesamten Zweiten Teil (§§ 35 

bis 110c OWiG) des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten und somit das Ermittlungs-

, Vor-, Zwischen-, Haupt-, Rechtsbehelfs- sowie Vollstreckungs- und Kostenverfah-

ren. Ebenso umfasst ist auch das selbstständige Einziehungsverfahren (§§ 27, 29 

Absatz 5, 87 Absatz 3 OWiG), da dessen Einziehungsbescheid nach § 87 Absatz 3 

Satz 2 OWiG dem Bußgeldbescheid gleichsteht. 

 

Die Strafprozessordnung und die Aktenführungsverordnungen des Bundes und der 

Länder bestimmen für das Strafverfahren, dass elektronische Strafakten von der 

Staatsanwaltschaft angelegt werden. Die Ermittlungsbehörden führen keine (Justiz-) 

Akten und sollen ihre Ermittlungsvorgänge der Staatsanwaltschaft und den Gerichten 

als elektronische Dokumente übermitteln.  

 

Im Unterschied hierzu wird das Verfahren im Bußgeldverfahren bis zum Erlass des 

Bußgeldbescheides und in der Vollstreckung von der gesetzlich mit den Aufgaben ei-

ner Bußgeldbehörde betrauten Verwaltungsbehörde durchgeführt. Die Verwaltungs-

behörde legt folglich die Bußgeldakte an. Auf Landes- und auf kommunaler Ebene 

gibt es eine Vielzahl von Behörden, die im Wege gesetzlicher Zuweisungen mit den 

Aufgaben einer Bußgeldbehörde betraut sind. Auch die Staatsanwaltschaft (zum Bei-

spiel bezüglich § 115 OWiG; § 20 des Rechtsdienstleistungsgesetzes), die Finanzbe-

hörden (zum Beispiel bezüglich der Steuerordnungswidrigkeiten nach der Abgaben-

ordnung – AO) und die Polizeibehörden (zum Beispiel nach § 26 Absatz 4 PolG-BW) 

sind für bestimmte Ordnungswidrigkeiten im Gesetz als die für die Verfolgung zustän-

digen Verwaltungsbehörden benannt und damit (auch) Bußgeldbehörden. Der Poli-

zeivollzugsdienst als Ermittlungsorgan der Verfolgungsbehörde ist selbst keine Ver-

waltungsbehörde i.S.v. § 35 OWiG. 

 

Den Verwaltungsbehörden, der Polizei und der Staatsanwaltschaft können in Buß-

geldverfahren folglich unterschiedliche Funktionen zukommen: Verwaltungsbehörden 

führen regelmäßig Verwaltungsvorgänge und Verwaltungsakten. Nur soweit sie als 

Bußgeldbehörden tätig werden und Ordnungswidrigkeiten verfolgen, führen sie Buß-

geldakten. Die Einleitung eines Bußgeldvorgangs kann sich aus einem Verwaltungs-

vorgang ergeben, etwa wenn in einem umweltrechtlichen Genehmigungsverfahren 



 

 

bußgeldbewehrte Unregelmäßigkeiten auffallen. Ein Bußgeldverfahren kann aber 

auch ohne konkret zugrundeliegenden Verwaltungsvorgang eingeleitet werden; so 

liegt der Fall etwa bei einer Geschwindigkeitsübertretung im Straßenverkehr. 

 

Diese Verordnung gilt nur für die Bußgeldvorgänge der Verwaltungsbehörden und 

die nach Einleitung des Bußgeldverfahrens angelegten beziehungsweise anzulegen-

den Bußgeldakten. Sie findet keine Anwendung auf Verwaltungsvorgänge und Ver-

waltungsakten und elektronische Vorgangsbearbeitungssysteme, die nicht Bestand-

teil des Systems zur elektronischen Bußgeldaktenführung oder von diesem technisch 

getrennt sind. 

 

Die Staatsanwaltschaft ist im Bußgeldverfahren nur in sehr geringem Umfang Ver-

waltungsbehörde und selbständige Verfolgungsbehörde. Sie wird überwiegend mit 

den Bußgeldakten anderer Behörden betraut, wenn diese das Bußgeldverfahren ge-

mäß § 41 OWiG an die Staatsanwaltschaft abgeben, die Staatsanwaltschaft das Ver-

fahren gemäß § 42 OWiG an sich zieht oder das Bußgeldverfahren nach Einspruch 

gegen den Bußgeldbescheid gemäß § 69 Absatz 3 OWiG über die Staatsanwalt-

schaft dem Gericht übersandt wird. In diesen Fällen ist die Staatsanwaltschaft nicht 

die originäre Verfolgungsbehörde. Mit dem Eingang der Akten bei der Staatsanwalt-

schaft gehen die Aufgaben der Verfolgungsbehörde aber auf sie über, vergleiche 

§ 69 Absatz 4 OWiG. In allen Konstellationen wird die Staatsanwaltschaft die ihr von 

der Verwaltungsbehörde übermittelte Akte als Bußgeldakte weiterführen, soweit sie 

nicht die weitere Verfolgung als Straftat oder in Verbindung mit einer Straftat in einer 

Strafsache vornimmt und insoweit Strafakten führt.  

 

Die Polizei und die übrigen Ermittlungsbehörden (zum Beispiel Finanzbehörden nach 

den §§ 410 Absatz 1, 402 AO, Hauptzollämter nach § 14 des Gesetzes zur Bekämp-

fung der Schwarzarbeit und der illegalen Beschäftigung) können ebenfalls in ver-

schiedenen Rollen in einem Bußgeldverfahren tätig werden. Sind diese selbst als 

Verwaltungsbehörde originäre Verfolgungsbehörde für ein bußgeldbewehrtes Verhal-

ten (§ 36 Absatz 1 Nummer 1 OWiG), haben sie Bußgeldakten anzulegen und unter-

fallen dem Anwendungsbereich dieser Verordnung. Soweit die Ermittlungsbehörden 

nicht selbst Verwaltungsbehörden sind, haben sie, ebenso wie im Strafverfahren, ge-

mäß § 53 OWiG die Aufgaben des Ermittlungsorganes der Verfolgungsbehörde bei 

der Erforschung von Ordnungswidrigkeiten wahrzunehmen. In diesen Fällen führen 

die Ermittlungsbehörden keine eigenständigen Bußgeldakten, sondern Ermittlungs-

vorgänge. Die Ermittlungsvorgänge unterfallen dem Anwendungsbereich dieser Ver-

ordnung nicht. Ermittlungsvorgänge können somit weiterhin in den behördeneigenen 

elektronischen Systemen oder auch in Papierform geführt werden. Die Einführung 



 

 

der elektronischen Akte im Bußgeldverfahren setzt jedoch voraus, dass die Ermitt-

lungsbehörden in der Lage sind, ihre Ermittlungsvorgänge in einer verfahrensrechts-

konformen und bearbeitbaren Form zu übermitteln. Diese Formanforderungen sind 

Gegenstand der Verordnung über die Standards für die Erstellung elektronischer Do-

kumente und für deren Übermittlung zwischen Strafverfolgungsbehörden und Gerich-

ten nach § 32b Absatz 5 der Strafprozessordnung (StPO), die im Bußgeldverfahren 

entsprechend gilt. Ebenfalls nicht umfasst vom Anwendungsbereich der Verordnung 

sind Vorgangsbearbeitungssysteme der Polizei, die nicht Bestandteil des verwende-

ten Systems zur elektronischen Bußgeldaktenführung oder von diesem technisch ge-

trennt sind. 

 

Zu § 2  

 

Dieser Paragraf regelt die Anforderungen an die elektronische Aktenführung. Diese 

bestimmen, dass Verwaltungsbehörden, die als Bußgeldbehörden tätig sind, Akten 

nach Maßgabe der in den Absätzen 1 bis 3 niedergelegten Grundsätze, die auch in 

der Bundesstrafaktenführungsverordnung enthalten sind, führen sollen. 

 

Das Bußgeldverfahren ist zwar ein justizielles Verfahren und kein Verwaltungsverfah-

ren, es wird aber häufig in wesentlichen Verfahrensabschnitten und noch häufiger 

ganz ohne Beteiligung der Gerichte und Staatsanwaltschaften von den Verwaltungs-

behörden durchgeführt. Die in Anlehnung an die Bundestrafaktenführungsverord-

nung in § 2 bestimmte Struktur gibt im Wesentlichen einen Justiz- und keinen Ver-

waltungsstandard wieder. Nicht alle Verwaltungsbehörden werden in der Lage sein, 

die Akten in dieser für die Justiz entwickelten Struktur zu führen; dies gilt insbeson-

dere für das Erfordernis des Repräsentats und der XML-Begleitdatei. Daher unter-

scheidet die Regelung in § 2 zwischen Muss- und Soll-Anforderungen. Die in Ab-

satz 1 genannten Anforderungen an die Führung von Akten im Bußgeldverfahren 

sind auch von den Verwaltungsbehörden einzuhalten. Denn auch für die Führung 

von Akten in Verwaltungsbehörden gelten die Grundsätze der Aktenvollständigkeit, 

Aktenwahrheit und Aktenklarheit. In den Absätzen 2 und 3 wird dagegen bestimmt, 

dass Verwaltungsbehörden die Bußgeldakten nach Maßgabe der dort niedergelegten 

Grundsätze führen sollen. 

 

Anders als bei Staatsanwaltschaften und Gerichten, die elektronische Aktenführungs-

systeme für das Strafverfahren einzurichten haben und daher auch für Bußgeldakten 

entsprechende Systeme einrichten, stellt sich die Ausgangssituation bei den Verwal-

tungsbehörden, die als Bußgeldbehörden tätig sind, heterogen dar. In denjenigen 

Bereichen der Verwaltungsbehörden, in denen in großem Umfang Bußgeldverfahren 



 

 

geführt werden, werden hierfür regelmäßig spezielle IT-Anwendungen für die elektro-

nische Bußgeldaktenführung zum Einsatz kommen. In Bereichen, in denen Bußgeld-

verfahren nur sporadisch geführt werden, wird dagegen grundsätzlich keine spezielle 

IT-Anwendung vorhanden sein. Die Führung elektronischer Bußgeldakten findet in 

diesen Fällen mit dem in der Behörde generell eingesetzten Vorgangsbearbeitungs- 

und Dokumentenmanagementsystems statt. Bei den Landesbehörden ist dies die 

Anwendung E-Akte BW, bei den Kommunalbehörden das in der jeweiligen Kommune 

vorhandene E-Akte-System. 

 

Diese heterogene Systemlandschaft sowie Gegebenheiten in der Praxis können für 

Verwaltungsbehörden, insbesondere etwa in Massenverfahren, Abweichungen von 

der vorgesehenen Struktur und dem Format der bei Staatsanwaltschaften und Ge-

richten geführten Akten erfordern. § 2 enthält daher mit seinen Soll-Regelungen in 

Absatz 2 und 3 eine Öffnung für die Aktenführung bei den Verwaltungsbehörden im 

Verfahrensabschnitt zwischen Einleitung des Bußgeldverfahrens und Zwischenver-

fahren. Gleiches gilt für die Aktenführung der Verwaltungsbehörden bei der Vollstre-

ckung.  

 

Die Soll-Regelungen ermöglichen vor allem in den Bußgeldverfahren, die aufgrund 

niedriger Fallzahlen mithilfe von allgemeinen E-Akten-Systemen oder in seltenen Fäl-

len bei Behörden mit nur sehr wenigen Bußgeldverfahren im Jahr auch außerhalb 

von diesen elektronisch geführt werden, eine adäquate Umsetzung, ohne einen un-

verhältnismäßigen Umsetzungsaufwand hervorzurufen. In diesen Fällen besteht eine 

gerechtfertigte Ausnahme zu den Soll-Regelungen von Absatz 2 und 3. Dagegen 

dürften in den Bußgeldverfahren, die mithilfe von speziellen IT-Anwendungen für den 

Bußgeldbereich elektronisch geführt werden, die Ausnahmemöglichkeiten der Soll-

Regelungen dauerhaft nicht genutzt werden. Es ist damit zu rechnen, dass spezielle 

IT-Anwendungen für den Bußgeldbereich die geforderten Funktionalitäten spätestens 

zum 1. Januar 2026 mit dem Eintritt der verpflichtenden elektronischen Aktenführung 

anbieten werden. Die Aufwendungen für spezielle IT-Anwendungen für Bußgeldver-

fahren sind dem allgemeinen Verwaltungsaufwand zuzurechnen, der nach der ab-

schließenden Regelung des § 107 OWiG gedeckt wird. 

 

In § 2 nicht geregelt wird, welche Inhalte zur Akte zu bringen sind; dies bleibt Rege-

lungsgegenstand der Aktenordnungen. Die Existenz verschiedener Aktenarten (zum 

Beispiel Bußgeldakte oder Vollstreckungsheft) beziehungsweise Teilakten (zum Bei-

spiel Kostenakten) einschließlich der Bestimmung eines Inhalts als Aktenbestandteil 



 

 

(nicht etwa bei Vorakten und Handakten) bleibt unberührt und ist ebenfalls nicht Ge-

genstand dieser Verordnung. Absatz 1 Satz 3 weist hierauf nochmals explizit und de-

klaratorisch hin. 

 

Beweismittel werden regelmäßig nicht Aktenbestandteil, obwohl sie in digitaler Form 

vorliegen können (Audio- und Videodateien). Über die Existenz von Beweismitteln 

wird auch bislang in der Akte in Form von Vermerken, Protokollen oder Asservaten-

listen Auskunft erteilt; dies soll auch künftig der Fall sein. Gleichwohl muss die ver-

wendete Software, in der die elektronischen Bußgeldakten geführt werden, in der 

Lage sein, die herkömmlichen Aktenstrukturen und Möglichkeiten der analogen Welt 

adäquat abzubilden.  

 

Zu unterscheiden sind bei der elektronischen Akte aufbauend auf den Erfahrungen 

der analogen Welt drei Schichten:  

1. die Gesamtdatenmenge, die technisch gesehen zu einem Aktenobjekt gehört, 

2. die eigentliche Akte im Rechtssinne, das heißt im Sinne der Aktenordnungen und 

im Sinne der §§ 147, 199 StPO, und  

3. das sogenannte Repräsentat, das verkehrsfähige Abbild der Akte im Rechtssinne. 

 

Die Akte im Rechtssinne enthält alle Inhalte, die auch bislang Gegenstand der Pa-

pierakte waren beziehungsweise sein müssen. Eine Datei oder ein Dokument wird – 

wie bisher – Bestandteil dieser Akte im Rechtssinne, wenn es durch bewussten Akt 

dauerhaft zur Akte genommen wird. Unabhängig davon kann die jeweilige Software 

Funktionen im technischen Aktenobjekt vorsehen, die zwar zu einer Akte gehören 

und über den Zugriff auf eine Akte jeweils aufgerufen werden können, jedoch nicht 

zum Inhalt der Akte selbst werden und werden müssen. Darunter fallen etwa Kalen-

der- und Terminfunktionen für behördeninterne Besprechungen, Notizen der Bearbei-

ter, Erinnerungen, Randbemerkungen („virtuelle Klebezettel“), Entwürfe bzw. Vorver-

sionen von Bußgeldbescheiden oder anderen Dokumenten, zum Sachverhalt pas-

sende Rechtsprechung und dergleichen. Diese Inhalte werden, wenngleich im weite-

ren Sinne zur Akte zugehörig, nicht Gegenstand der elektronischen Akte.  

 

In der elektronischen Akte im Rechtssinne sollen grundsätzlich alle Informationen 

und Dateien unabhängig vom Format gespeichert werden können (Absatz 1). Auf-

grund der hohen Verkehrsfähigkeit von PDF-Dokumenten wird der überwiegende Teil 

der Aktenbestandteile bereits im PDF-Format vorliegen, zumal etwa die Ermittlungs-

behörden ihre Verhandlungen gemäß § 163 Absatz 2 Satz 1 StPO in diesem Format 

übersenden sollen. In der verwendeten Software können zur Akte jedoch regelmäßig 



 

 

auch Bild-, Excel-, Word-, Signatur-, Video- oder Audiodateien als Originaldateien ge-

speichert werden. Diese werden, soweit bewusst und dauerhaft zur Akte genommen, 

Aktenbestandteil. Um die Verkehrsfähigkeit der Akte gleichwohl zu erhalten, soll je-

des System in der Lage sein, sämtliche Inhalte – soweit technisch möglich – auch 

ausschließlich im Format PDF/A wiedergeben zu können. Die einzelnen PDF-Doku-

mente in ihrer Gesamtheit bilden die dritte Schicht, das Repräsentat der Akte, also 

die Sichtakte beziehungsweise eine Aktenkopie (Absatz 2). 

 

Es wird folglich künftig in Akte und Repräsentat unterschieden, nicht mehr in Original-

akte und Aktenkopie. Die Begriffe „Original“ und „Kopie“ erscheinen im digitalen Be-

trieb überholt. Repräsentate anderer Akten (gegebenenfalls auch von anderen Be-

hörden oder Gerichten) können einer elektronischen Akte als Beiakte beigefügt wer-

den. Bei Anlage eines Vollstreckungsheftes kann zu dem Heft gegebenenfalls das 

Repräsentat der jeweiligen Bußgeldakte gespeichert werden. 

 

Zu Absatz 1 

 

Satz 1 regelt, welche Arten elektronischer Informationen in der Akte zu speichern 

sind. Dies sind alle Informationen, Dokumente und Dateien, die auch Inhalt der her- 

kömmlichen Papierakte geworden wären, einschließlich solcher, die herkömmliche  

analoge Standards digital ersetzen (zum Beispiel Signaturdateien statt Unterschrif-

ten).  

 

Elektronische Dokumente sind solche im Rechtssinne gemäß § 110c OWiG in Ver-

bindung mit den §§ 32a, 32b, 32e Absatz 1 StPO, also jegliche Form von elektroni-

scher Information (zum Beispiel Text-, Tabellen-, Bilddatei), die ein Schriftstück be-

ziehungsweise eine körperliche Urkunde ersetzen soll und grundsätzlich zur Wieder-

gabe in verkörperter Form (zum Beispiel durch Ausdruck) geeignet ist. Zu speichern 

sind ferner alle von Dritten im Wege des elektronischen Rechtsverkehrs zur Akte 

übermittelten Dokumente, Dateien und Informationen sowie alle als elektronisches 

Dokument von Strafverfolgungsbehörden und Gerichten erstellten Dokumente inklu-

sive der nach § 110c OWiG in Verbindung mit § 32e StPO in die elektronische Form 

übertragenen Dokumente. Dabei ist zu berücksichtigen, dass § 32e Absatz 3 Satz 2 

StPO keine Anwendung findet auf Schriftstücke, die von Polizeibediensteten unter-

schreiben werden und auf Schriftstücke der Ordnungsbehörden im Bußgeldverfah-

ren. In beiden Fällen handelt sich nicht um Justizakten und beide Behörden verfügen 

nicht über Urkundsbeamte. 

 



 

 

Satz 2 stellt klar, dass zu einem Dokument gehörende Signaturdateien (§ 110c O-

WiG in Verbindung mit § 32a Absatz 3, 1. Alternative, § 32b Absatz 1 Satz 2, § 32e 

Absatz 3 Satz 2 StPO) sowie alle anderen zur Akte gebrachten Dateien und Informa-

tionen (etwa ein Prüfprotokoll nach § 110c OWiG in Verbindung mit § 32e Absatz 3 

Satz 3 StPO) zu speichern sind. § 110b Satz 4 OWiG sieht bei Verwendung elektro-

nischer Formulare eine Verordnungsermächtigung vor, die es erlaubt, die qualifizierte 

elektronische Signatur durch andere Nachweise zu ersetzen; gegebenenfalls sind 

diese dann anstelle der qualifizierten elektronischen Signatur als Datei, Datensatz o-

der Information in der Akte zu speichern. Das Dateiformat für in der Akte gespei-

cherte Dateien mit elektronischen Dokumenten wird nicht beschränkt. 

 

Der deklaratorische Verweis in Satz 3 verdeutlicht, dass durch diese Verordnung 

keine Aussage darüber getroffen wird, welche Inhalte zur Akte zu bringen sind; dies 

bleibt Regelungsgegenstand des OWiG und der Aktenordnungen. Auch die Vorga-

ben zur Aktenführung im Hinblick auf Aufbewahrungsfristen und zu Löscherfordernis-

sen werden durch diese Verordnung nicht berührt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass  

§ 49c OWiG, der unter anderem Vorgaben zu maximalen Speicherfristen für perso-

nenbezogene Daten in Dateien enthält, durch die ausdrückliche Verweisung auf § 

496 Absatz 3 StPO nicht für elektronischen Akten und Aktenkopien anwendbar ist. 

Ebenso bleiben fachgesetzliche oder fachaufsichtsrechtliche Vorgaben zu Aufbewah-

rungsfristen und Löschungserfordernissen unberührt; die Vorgaben von § 49d OWiG 

sind daneben zu beachten. Eine Anordnung einer allgemeinen einheitlichen Aufbe-

wahrungsfrist mit Löschungserfordernis kann in dieser Verordnung nicht erfolgen, da 

diese durch die Ermächtigungsgrundlage in § 110a OWiG, die lediglich organisatori-

sche Rahmenbedingungen der Aktenführung betrifft, nicht gedeckt wäre.  

 

Zudem besteht bisher schon nach § 3 Absatz 1 LDSG-JB i.V.m. § 75 Absatz 4 BDSG 

die Verpflichtung für den jeweils Verantwortlichen, für die Löschung von personenbe-

zogenen Daten oder für eine regelmäßige Überprüfung der Notwendigkeit ihrer Spei-

cherung angemessene Fristen vorzusehen und durch verfahrensrechtliche Vorkeh-

rungen sicherzustellen, dass diese Fristen eingehalten werden. Verantwortlicher ist in 

diesem Fall die jeweilige Verwaltungsbehörde. 

 

Zu Absatz 2 

 

Absatz 2 regelt den Inhalt des sogenannten Repräsentats. Das Repräsentat hat die 

Funktion, den Inhalt der elektronischen Akte so weit wie möglich in einem allgemein-

gültigen Standard erschließbar zu machen. Die Akte muss nicht nur von verschiede-



 

 

nen Systemen bei den aktenführenden Bußgeldbehörden und innerhalb der akten-

führenden Justiz verarbeitet werden, sondern auch von Verwaltungs- oder Ermitt-

lungsbehörden, die selbst nicht in diesem Sinne aktenführend sind. Jedes System 

soll daher unabhängig von der internen Darstellung der Akte über die jeweilige Soft-

ware in der Lage sein, jederzeit („auf Knopfdruck“) ein Repräsentat herstellen zu kön-

nen, das für die Kommunikation mit nicht-aktenführenden Stellen genutzt werden 

kann. Zugleich ist das Erfordernis des Repräsentats die Kehrseite der grundsätzli-

chen Offenheit der Akte für alle Datenformate nach Absatz 1. Weil insoweit keine Be-

schränkung auf ein bestimmtes Dateiformat vorgegeben wird, ist grundsätzlich si-

cherzustellen, dass der zur Akte gebrachte Inhalt, soweit technisch möglich und nicht 

nur mit unverhältnismäßigem Aufwand herstellbar, im Repräsentat bildlich wahr-

nehmbar ist. 

 

Der allgemeine Standard des Repräsentats ist zugleich Grundlage für die Gewäh-

rung von Akteneinsicht auf der Grundlage der von der Bundesregierung gemäß § 32f 

Absatz 6 StPO erlassenen Strafakteneinsichtsverordnung, die für die Einsicht in 

elektronische Bußgeldakten entsprechend gilt. Die Regelung dient auch vor diesem 

Hintergrund der Gewährleistung der Grundsätze der Aktenklarheit, Aktenwahrheit 

und Aktenvollständigkeit. 

 

Das aus den verschiedenen PDF-Dokumenten bestehende Repräsentat der jeweili-

gen Akte soll aus der Akte jederzeit generierbar sein und kann gegebenenfalls zu-

sätzlich als Datengesamtheit oder Gesamt-PDF in der Akte gespeichert werden. Ge-

sonderte Aufbewahrungs- und Löschungsregelungen sind insoweit nicht erforderlich; 

es gelten insoweit die für die Akte maßgeblichen Bestimmungen. Dies gilt nicht für 

die Repräsentate beigezogener elektronischer Akten, die als Beiakte gekennzeichnet 

zur elektronischen Akte gespeichert werden müssen. Ihre Aufbewahrung und Lö-

schung richtet sich nach den für Beiakten geltenden allgemeinen Vorschriften. 

 

Das PDF-Format hat sich im Rahmen des elektronischen Rechts- und Geschäftsver-

kehrs zum Standardformat entwickelt. Es ist für jedermann kostenfrei verfügbar und 

kann von allen verbreiteten Computersystemen – jedenfalls nach Installation einer 

entsprechenden, kostenlosen Software – gelesen und regelmäßig ohne Veränderun-

gen des äußeren Erscheinungsbildes dargestellt werden. Den Nachweis der Identität 

des Repräsentats mit der Akte kann gegebenenfalls ein in die Metadaten aufzuneh-

mender Hashwert erbringen. 

 

Absatz 2 Satz 1 stellt klar, dass grundsätzlich alle elektronischen Dokumente und alle 

sonstigen nach Absatz 1 in der elektronischen Akte zu speichernden Inhalte auch im 



 

 

Repräsentat enthalten sein sollen. Dem Grundsatz der Aktenvollständigkeit ist unein-

geschränkt Rechnung zu tragen. Sonstige in der elektronischen Akte zu speichernde 

Inhalte sind insbesondere solche nach Absatz 1 Satz 2, also etwa elektronische 

Empfangsbekenntnisse. 

 

Satz 2 konkretisiert den notwendigen Inhalt des Repräsentats auf diejenigen Inhalte, 

die bereits heute in der analogen Welt nach den Aktenordnungen zur Akte gebracht 

werden. Nicht im Repräsentat angezeigt werden müssen hingegen solche Daten, die 

keinen brauchbaren Akteninhalt darstellen und die Lesbarkeit der Sichtakte eher er-

schweren würden. Hierzu gehören ausschließlich für die Datenverarbeitung notwen-

dige Metadaten, wie beispielsweise Strukturdatensätze der elektronischen Doku-

mente, oder Definitions- und Schemadateien, wie etwa eine XML-Datei nach § 2 Ab-

satz 3 der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektroni-

schen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach 

(ERVV). Derartige Inhalte können bei Bedarf auf Antrag im Rahmen der Aktenein-

sicht durch Einsichtnahme in Diensträumen gemäß § 110c OWiG in Verbindung mit 

§ 32f Absatz 1 Satz 2 StPO eingesehen werden. 

 

Die Einschränkung hinsichtlich der technischen Möglichkeit oder dem unverhältnis-

mäßigen Aufwand der Wiedergabe im Repräsentat im Format PDF/A in Satz 3 ist 

dem Umstand geschuldet, dass sich im Einzelfall bestimmte Informationen nicht be-

ziehungsweise nicht sinnvoll oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand im Format 

PDF/A darstellen lassen. Hierzu gehören etwa Excel-Dateien, Verschriftlichungen 

von Audiodateien, Einzelbilder als Ausdrucke zur Visualisierung von Videoaufzeich-

nungen oder aufwendige Bauzeichnungen. Aus diesem Grund sieht Satz 3 die Auf-

nahme eines Hinweises in das Repräsentat vor, wenn die Wiedergabe im Repräsen-

tat technisch nicht (vollständig) möglich ist oder dies nur mit unverhältnismäßigem 

Aufwand geschehen könnte. Der Begriff der technischen Unmöglichkeit ist dabei weit 

zu verstehen und umfasst auch Fälle, in denen bei der Übermittlung als PDF-Datei in 

dieser nicht sichtbare, inhaltstragende Informationen der Ursprungsdatei nicht enthal-

ten sind oder sonst durch den Formattransfer Qualitätsverluste entstehen. 

 

Daraus folgt, dass zum Beispiel an die Stelle von Excel-Dateien im Repräsentat zwar 

PDF-Dokumente mit entsprechenden Tabellen treten dürfen, die Original-Dateien im 

Rahmen der Akteneinsicht oder bei sonstiger Übermittlung des Repräsentats bei Be-

darf aber ebenfalls übermittelt werden sollten; dies ist bereits heute üblich. § 2 Ab-

satz 3 der Dokumentenerstellungs- und -übermittlungsverordnung (DokErstÜbV) ent-

hält eine entsprechende Vorgabe, wenn bei der Erstellung eines elektronischen Do-

kuments als PDF-Datei aufgrund des Formats Informationen verloren gehen. An die 



 

 

Stelle elektronischer Medien wie Video- oder Audiodateien, sofern sie nicht ohnehin 

Beweismittel und damit nicht Aktenbestandteil sind, treten Ersatzbelege oder Ver-

merke. Dasselbe gilt für den Inhalt von Datenbankabfragen oder Prüfungen, deren 

Ergebnisse ebenfalls in Form von Ergebnisvermerken repräsentiert werden können. 

 

Entsprechend stellt Satz 4 klar, dass an die Stelle von Signaturdateien Vermerke 

über das Ergebnis der Signaturprüfung treten. Ohne diese Regelung würde das Sig-

naturprüfprotokoll nach § 2 Absatz 1 Satz 1 Gegenstand des Repräsentats. Dieses 

enthält jedoch nur eine Abfolge von Zeichen, deren Les- und Auswertbarkeit für den 

Bearbeiter schwierig zu bewerkstelligen ist. Daher sollen an die Stelle der Signatur-

dateien – gegebenenfalls automatisiert erstellte – Prüfvermerke treten, die das Er-

gebnis der Signaturprüfung in einfach lesbarer Form wiedergeben. Insoweit enthalten 

die derzeit entwickelten technischen Lösungen etwa die Möglichkeit der Anzeige ei-

nes grünen oder roten Symbols (Stempel, Füllfederspitze). Aus dem Prüfvermerk 

muss sich das Ergebnis der Prüfung der Authentizität und Integrität des Ausgangsdo-

kumentes ergeben.  

 

Um die praktische Handhabbarkeit der elektronischen Akte zu gewährleisten, soll das 

Repräsentat druckbar, kopierbar und so weit wie möglich durchsuchbar sein (Satz 5). 

Die einzelnen Seiten des Repräsentats sollen so nummeriert werden (Satz 6), dass 

sie eindeutig zitiert werden können. Dies bedeutet in erster Linie, dass die einzelnen 

Dokumente beziehungsweise Ordner fortlaufend nummeriert werden. Eine Vorgabe 

hinsichtlich einer übergreifenden fortlaufenden Nummerierung wurde nicht normiert, 

weil eine chronologische Aktenführung nach den jeweiligen Aktenordnungen nicht 

zwingend ist, vielmehr auch verschiedene – jeweils gesondert fortlaufend zu numme-

rierende – Ordner gebildet werden können (zum Beispiel bei Fall- und Personenak-

ten).  

 

 

Zu Absatz 3 

 

Die für die Übermittlung von Akten geltenden Standards sind Gegenstand einer ge-

sonderten Rechtsverordnung der Bundesregierung nach § 110a Absatz 3 Satz 1 O-

WiG (Bußgeldaktenübermittlungsverordnung). Die in dieser Verordnung in Absatz 3 

getroffene Regelung soll sicherstellen, dass die für diese Übersendung erforderlichen 

Metadaten bereits bei der Führung der Akte angelegt und vorgehalten werden. So soll 

sichergestellt werden, dass die entsprechenden Daten direkt gewonnen werden kön-

nen, wenn die Akte übersandt werden soll. 

 



 

 

Zu § 3  

 

Die Vorschrift dient der Konkretisierung der Grundsätze der Aktenwahrheit, Akten-

klarheit und Aktenvollständigkeit. Zu unterscheiden ist bei der Führung von Akten 

zwischen inhaltlichen Veränderungen der Akte selbst und inhaltlichen Veränderun-

gen an einem einzelnen Dokument oder einer einzelnen Datei innerhalb der Akte. 

 

Inhaltliche Veränderungen der Akte selbst sind grundsätzlich zulässig, ansonsten 

dürfte eine Akte weder fortlaufend fortgeschrieben noch bei Bedarf neu strukturiert 

werden. Auch könnten fehlerhaft zur Akte genommene Inhalte nicht durch Fehlblätter 

ersetzt werden. Diese inhaltlichen Veränderungen der Akte selbst bleiben auch bei 

elektronischer Bußgeldaktenführung zulässig. 

 

Inhaltliche Veränderungen an einzelnen Dokumenten sind grundsätzlich unzulässig, 

wenn die Dokumente bewusst und dauerhaft zur Akte genommen sind. Beispielhaft 

sei auf einen dem Betroffenen zugestellten Bußgeldbescheid verwiesen. Gleichwohl 

gibt es eine Reihe von Ausnahmen, in denen Veränderungen einzelner in der Akte 

befindlicher Dokumente auch bisher zulässig sind. So dürfen Aktenstammblätter und 

Inhaltsverzeichnisse fortgeschrieben, Stempel mit gängigen Verfügungen, Annotatio-

nen und Wasserzeichen angebracht und bei Vorliegen bestimmter Gründe auch 

Schwärzungen vorgenommen werden. Mit einem umfassenden Veränderungsverbot 

für einmal in der Akte gespeicherte elektronische Dokumente und Dateien würden 

diese bislang zulässigen Funktionen künftig unausführbar. Statt eines umfassenden 

Veränderungsverbots sieht Absatz 2 daher eine Nachvollziehbarkeit aller Bearbei-

tungsvorgänge vor. 

 

Schließlich muss nach Absatz 3 technisch gewährleistet sein, dass der Akteninhalt 

nicht differiert, wenn eine elektronische Akte von verschiedenen Stellen bearbeitet 

wird. Die Verordnung regelt dabei wiederum nicht, wer wann Zugriff auf die Akte ha-

ben darf; dies wird durch die jeweils zuständige Verwaltungsbehörde festgelegt. Die 

Verwaltungsbehörde als aktenführende Behörde handelt dabei als verantwortliche 

Stelle nach § 2 Absatz 1 Satz 3 und 4 LDSG-JB. 

 

Zu Absatz 1 

 

Die Regelung stellt klar, dass ein Inhalt nur dann Gegenstand der elektronischen 

Akte wird, wenn er durch bewussten Akt mit dem Ziel zur Akte genommen wird, künf-

tig dauerhaft Aktenbestandteil zu sein. Damit wird gewährleistet, dass im System 



 

 

möglicherweise gespeicherte Entwürfe, Handakten, Notizen und Ähnliches nicht Ak-

tenbestandteil werden. Zugleich wird klargestellt, dass nicht jede möglicherweise feh-

lerhafte und gegebenenfalls automatisiert erfolgte Zuordnung eines Inhalts zu einem 

Aktenzeichen im System auch den Akteninhalt verändert. Irrläufer können somit nach 

wie vor manuell der richtigen Akte zugeordnet werden. 

 

Zu Absatz 2 

 

Absatz 2 betrifft sowohl inhaltliche Veränderungen der elektronischen Akte selbst 

etwa durch Fortschreibungen und Umstrukturierungen als auch inhaltliche Verände-

rungen an einzelnen Dokumenten oder sonstigen Dateien in der Akte. Insoweit gilt 

der Grundsatz, dass jede inhaltliche Bearbeitung vollständig nachvollzogen werden 

können muss. Dies bedeutet, dass die Systeme technisch in der Lage sein müssen, 

alle Bearbeitungsvorgänge zu dokumentieren bzw. zu protokollieren und bei Bedarf 

zu visualisieren. Bearbeitungsvorgänge sind dabei in erster Linie inhaltliche Verände-

rungen, nicht jedoch der bloß lesende Zugriff. Die Dokumentation aller Bearbeitungs-

vorgänge erstreckt sich nach Satz 2 auch darauf, welche Stelle die Akte zu welchem 

Zeitpunkt bearbeitet hat. 

 

Zu Absatz 3 

 

Hier wird in Satz 1 geregelt, dass Bearbeitungen der elektronischen Akte nur durch 

die jeweils lese- und schreibberechtigte Stelle vorgenommen werden dürfen. Satz 2 

weist darauf hin, dass dies auch dann gilt, falls es nach den für die elektronische Ak-

tenführung verwendeten Systemen möglich ist, dass Lese- und Schreibrechte an der 

Akte nur teilweise auf eine andere Stelle übertragen werden. Eine Verpflichtung zur 

Ergänzung der eingesetzten Systeme um eine solche Funktionalität zur nur teilwei-

sen Rechteübertragung wird durch diese Regelung nicht begründet. 

Die Befugnis zur Bearbeitung einer Akte und die Befugnis zur Aktenführung können 

nach den Aktenordnungen auseinanderfallen. Maßgeblich ist daher, dass nur die 

lese- und schreibberechtigte Stelle die Akte bearbeiten kann; dies ist nach Absatz 3 

technisch sicherzustellen. Wer lese- und schreibbefugt oder auch nur lesebefugt ist, 

richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften. Die Verwaltungsbehörde als akten-

führende Stelle bleibt dabei verantwortliche Stelle nach § 2 Absatz 1 Satz 3 und 4 

LDSG-JB. 

 

Es ist allerdings nicht ausgeschlossen, dass im Rahmen der Übermittlung von neuen 

elektronischen Dokumenten zur Akte auch Vorschläge unterbreitet werden können, 

an welcher Stelle ein bestimmter Inhalt in der elektronischen Akte platziert werden 



 

 

soll. Die Fixierung des Dokuments an der betreffenden Stelle kann hingegen nur die 

schreibberechtigte Stelle bewirken.  

 

Zu § 4  

 

Die Führung elektronischer Akten bietet die Möglichkeit, auf technischem Wege die 

Barrierefreiheit hinsichtlich Zugriff, Erschließung und Bearbeitung elektronischer Ak-

ten ganz erheblich zu fördern. Aus diesem Grund wird durch den Verweis auf den § 

10 Absatz 1 und 2 L-BGG und deren über ihren bisherigen Geltungsbereich hinaus-

gehende entsprechende Anwendung für elektronische Akten und Verfahren der 

elektronischen Aktenführung und –bearbeitung eine einheitliche Regelungslage zu 

Barrierefreiheitsanforderungen im Land geschaffen. Dies ist angezeigt, da § 14 

EGovG BW wegen der Beschränkung des Geltungsbereichs in § 1 Absatz 6 Nr. 1 

EGovG nicht für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten anwendbar 

ist. Die inhaltlichen Anforderungen aus der Barrierefreie-Informationstechnik-Verord-

nung sind durch die entsprechende Anwendung von § 10 Absatz 1 L-BGG ebenso zu 

beachten. Eine unverhältnismäßige Belastung wird durch die entsprechende Anwen-

dung von § 10 Absatz 2 L-BGG vermieden. Eine Verweisung auf die Absätze 3 und 

4, die mediale Angebote für die Öffentlichkeit zum Regelungsgegenstand haben, 

wäre nicht sachgerecht.  

 

Zu § 5  

 

Die Arbeitsfähigkeit der Behörden und Gerichte muss auch in dem Fall gewährleistet 

sein, dass es zu technischen Störungen beim Betrieb der elektronischen Akte 

kommt. Aus diesem Grund können die jeweils aktenführenden oder aktenbearbeiten-

den Stellen, in der Regel durch die jeweilige Gerichts- beziehungsweise Behördenlei-

tung die Führung von Ersatzakten in Papierform anordnen. Dabei sind Art und Dauer 

der Störung zu dokumentieren. Bei anhaltenden technischen Störungen ist die je-

weils zuständige Fachaufsichtsbehörde zu unterrichten. Ab welcher Dauer eine an-

haltende technische Störung anzunehmen ist, kann von der jeweils zuständigen 

Fachaufsichtsbehörde auch konkret in Stunden oder Tagen bestimmt werden. Die 

Anordnungsbefugnis kann auf andere Stellen übertragen. Die Übertragung der Pa-

pierakte nach Behebung der Störung folgt dann nach den allgemein geltenden Re-

geln (§ 110c OWiG in Verbindung mit § 32e StPO). Dabei können nach Behebung 

der Störung wieder vorhandene elektronische Dokumente genutzt werden. Für die 

Erstellung elektronischer Dokumente gilt im Übrigen § 2 DokErstÜbV, dessen Ab-

satz 3 vorsieht, dass bei der Übertragung die Anforderungen der Technischen Richtli-

nie 03138 Ersetzendes Scannen (RESISCAN) des Bundesamtes für Sicherheit in der 



 

 

Informationstechnik in der jeweils gültigen Fassung berücksichtigt werden sollen. Die 

Ersatzakte in Papierform ist nach Maßgabe der Fristen des § 110c OWiG (ggf. in 

Verbindung mit § 32e Absatz 4) zu vernichten. 

 

Zu § 6  

 

Die Regelung in Satz 1 ordnet bei den in der Anlage bezeichneten Verwaltungsbe-

hörden die elektronische Aktenführung an. Die Einzelheiten zu Zeitpunkt und Umfang 

werden in der Anlage bestimmt. Für etwaige Beschränkungen der Führung elektroni-

scher Akten werden die Begriffe verwendet, die auch im Gesetz genannt werden. So 

können nicht nur einzelne Bußgeldverfahren umfasst sein, sondern auch sämtliche 

nach abstrakt-generellen Kriterien bestimmbare Verfahren. Insbesondere kann die 

elektronische Aktenführung auf alle Verfahren einer bestimmten Organisationseinheit 

der Verwaltungsbehörde (Dezernat, Amt, Fachbereich u.ä.) oder auf den Inhalt des 

Verfahrens (Straßenverkehr, Umwelt, Veterinärwesen u.ä.) beschränkt werden. 

 

Durch die Regelung in Satz 2 wird klargestellt, dass die in Satz 1 getroffene Anord-

nung der elektronischen Aktenführung für die dort genannten Verfahren im Grund-

satz nur solche Verfahren betrifft, für die die Akten ab dem angegebenen Zeitpunkt 

neu angelegt werden.  

 

Nach der Regelung in Satz 3 können nach der 1. Variante im Zeitpunkt der Einfüh-

rung der elektronischen Aktenführung bereits angelegte Papierakten von der elektro-

nischen Aktenführung ausgenommen werden; diese Akten sind dann im Ganzen in 

Papierform weiterzuführen. Von der Ausnahme erfasst sind auch in Papierform von 

anderen Verwaltungsbehörden bereits angelegte Akten, die an die betreffende Ver-

waltungsbehörde, etwa im Wege der Abgabe wegen Unzuständigkeit, übermittelt 

werden. Nach der 2. Variante ist es möglich, eine bisher in Papierform geführte Akte 

nach den jeweiligen Regelungen in die elektronische Form zu überführen und als 

Ganzes elektronisch weiterzuführen. Über die Anwendung der jeweilige Variante auf 

die Akte entscheidet nach Satz 4 die jeweils zuständige Bußgeldbehörde. 

 

Die Sätze 2 und 3 stellen sicher, dass die gesamte Akte eines Bußgeldverfahrens 

grundsätzlich in einer einheitlichen Form – entweder elektronisch oder in Papierform 

– geführt wird, ohne dass der gesamte Aktenbestand einer Verwaltungsbehörde bis 

zu einem bestimmten Stichtag in die elektronische Form übertragen werden muss.  

 

Die Anordnung der elektronischen Aktenführung für die Staatsanwaltschaften und 

Gerichte erfolgt separat durch Änderung der Verordnung des Justizministeriums zur 



 

 

elektronischen Aktenführung bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften (eAkten-

Verordnung - eAktVO) vom 29. März 2016 (GBl. 2016 S. 265). 

 

Zu § 7  

 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.  

 

Zur Anlage  

 

In der Anlage werden die Behörden aufgeführt werden, die bereits vor dem 1. Januar 

2026 eine elektronische Aktenführung im Bußgeldverfahren einführen wollen.  

 

 


